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- Ganzjährig ausbezahlt: CHF

Zulage für arbeitsunfähige Kinder (16–20 Jahre)

- Zulagen ab dem 3. Kind

- Ganzjährig ausbezahlt CHF1) 

Ergänzende Zulagen für kinderreiche Familien 

Hinweis :

Das vorliegende Meldeformular muss bis zum 31. Juli 2024 an den Kantonalen 
Familienzulagen-Ausgleichsfonds geschickt werden. 

Datum, Stempel, Unterschrift Ausgleichskasse

Bezüger und Dienstleistungen

 ERGÄNZENDE STATISTIKEN FAMILIENZULAGEN 2023

Ausgleichskasse :

- Geburts- und Adoptionszulagen ab dem 3. Kind

- Ganzjährig ausbezahlt CHF1)

- Gesamtzahl ganzjährig

1) Annoncer uniquement les compléments

- Berufsbildungszulagen 16–25 Jahre
- Ganzjährig ausbezahlt – andere Kantone CHF

- Ganzjährig ausbezahlt – Ausland CHF

- Bezüger (Anspruchsberechtigte) von Zulagen für kinderreiche Familien
- Gesamtzahl ganzjährig

Jährliche Differenzzahlungen
- Zulagen für Kinder 0–16 Jahre

- Ganzjährig ausbezahlt – andere Kantone CHF

- Ganzjährig ausbezahlt – Ausland CHF
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